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UMSCHAU

Die umstrittene Bauordnung in Zürich
Der Zürcher Ingenieur- und Architekten-Verein

faßte am Schlüsse einer stark besuchten
Diskussionsversammlung folgende Resolution:

«Durch die Annahme der neuen Bauordnung hat die
Bevölkerung der Stadt Zürich am 23. Februar 1947 den
Grundsätzen des neuzeitlichen und fortschrittlichen
Städtebaues zugestimmt. Die Durchführung dieser
Bauordnung ist aber gefährdet, weil das Bundesgericht in
zwei Entscheiden das Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen

im Kanton Zürich verneint hat. Heute können

nur die Wohn- und Industriezonen in Kraft gesetzt werden.

Die gesetzlichen Grundlagen für Freihalteflächen
müssen geschaffen werden. Angesichts der zunehmenden

Verstädterung der Schweiz und in Erkenntnis der großen

städtebaulichen Aufgaben unserer Zeit fordert die
Sektion Zürich des Schweizerischen Ingenieur- und Ar¬

chitekten-Vereins die Schaßung der rechtlichen Grundlagen

für die Inkraftsetzung der gesamten neuen
Bauordnung 1947, weil nur durch die Einführung von
Freihaltegebieten die elementarsten Anforderungen des

neuzeitlichen Städtebaues erfüllt werden können.
Die Sektion Zürich des Schweizerischen Ingenieur-

und Architekten-Vereins gibt ihrer ernsten Besorgnis
darüber Ausdruck, daß im kantonalen Baugesetz offenbar

die Grundlagen fehlen, um die in der neuen
zürcherischen Bauordnung enthaltenen städtebaulichen
Grundsätze zu verwirklichen. Der Zürcher Ingenieur-
und Architekten-Verein erklärt sich bereit, im Verein
mit den Ämtern der Stadt und des Kantons Zürich und
in Zusammenarbeit mit den Juristen einen Weg für die
baldige und völlige Inkraftsetzung der Bauordnung
1947 zu suchen.»

Die Schweizer Mustermesse 1953 in Basel
hat am 11. April ihre Tore geöffnet; sie wird bis

21. April dauern. 2200 Aussteller bieten eine umfassende

Gesamtschau schweizerischen Schaffens, und es

ergießt sich nun wieder während zehn Tagen die «Völ-

Genugtuung, und das Volk erfüllt diese mächtige
Schau schweizerischen Gestaltungswillens und
schöpferischer Kraft mit Freude und Stolz. An der
letztjährigen Messe wurden 30 000 Besucher aus dem Aus-
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Gesamtansicht
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kerwanderung» nach der Rheinstadt und in die Hallen

der Messe. Der Mustermesse kommt eine zentrale
Stellung im Wirtschaftsleben unseres Landes zu, und
in ihr kann man die letzten und neuesten Erzeugnisse
schweizerischer Arbeit und Erfindungskraft sehen. Für
die Aussteller bildet die Mustermesse eine große innere

land gezählt, und an dieser großen Zahl von
Interessenten kann man ermessen, welch anspornende und
befruchtende Wirkung für unsere Ausfuhr von dieser
Schau ausgeht.

Es ist im Rahmen unserer kurzen Meldung nicht
möglich, all das aufzuzählen, was an der Mustermesse
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